
geht, bereit und stark genug, unter der Führung ihrer Par
tei mutig und entschlossen dem Volke im nationalen Be
freiungskampf voranzuschreiten und seine Errungenschaf
ten aufs äußerste gegen jeden Feind zu verteidigen.

Im Gesetz der Arbeit und in der neuen Verordnung zur 
Wahrung der Rechte der Werktätigen und über die Rege
lung der Entlohnung der Arbeiter und Angestellten sind im 
wesentlichen alle Grundsätze des Arbeitsrechts sowie die 
Einzelheiten der Arbeitsbedingungen enthalten. Sie bilden 
demnach auch im großen Maße die Rechtsquelle für die Ar
beiter und Angestellten in den volkseigenen und privaten 
Betrieben der Deutschen Demokratischen Republik. Daraus 
erklärt sich auch, warum mit dem Neuabschluß der Kollek
tivverträge für das Jahr 1952 die bisherigen arbeitsrecht
lichen Bedingungen, die in der neuen Verordnung viel 
besser und großzügiger im Interesse aller Arbeiter und 
Angestellten geregelt sind, nicht mehr ein Bestandteil des 
Kollektivvertrages sind. Die Kollektivverträge in diesem 
Jahre haben vielmehr das Gepräge eines Vertrags der 
gegenseitigen kollektiven Verpflichtung zwischen der Be
triebsleitung und dem Kollektiv der Arbeiter und Ange
stellten.

Deshalb werden die Betriebskollektivverträge im Jahre 
1952 in erster Linie eine allseitige und gewissenhafte Er
füllung unserer staatlichen Pläne in den volkseigenen Be
trieben sowie eine erhöhte Verantwortung der Betriebs
leitungen und Betriebsgewerkschaftsleitungen im Interesse 
einer allseitigen und systematischen Verbesserung der ma
teriellen und kulturellen Lage der Arbeiter und Angestell
ten zum Ziel haben.

Unsere Kollektivverträge bringen in ihrem Inhalt neben 
den gegenseitigen kollektiven Verpflichtungen die Beson
derheiten der Arbeitsorganisation in den volkseigenen Be
trieben zum Ausdruck, die darin bestehen, daß es keine 
Ausbeutung des Menschen durch den Menschen mehr gibt 
und in denen die Sorge um den arbeitenden Menschen im 
Mittelpunkt steht. Als eine der wichtigsten Besonderheiten 
der sozialistischen Arbeitsorganisation, die auch in den 
volkseigenen Betrieben der Deutschen Demokratischen Re
publik Gültigkeit hat, kennzeichnet der Genosse Pascherst- 
nik in seiner Vorlesung über den Kollektivvertrag in der 
UdSSR (veröffenlicht in der „Bibliothek der Aktivisten" 
Nr. 31):

„ . . .  die Verknüpfung des Grundsatzes der Einzellei
tung mit dem der Betriebsdemokratie, d. h. die weitge
hende Heranziehung der Werktätigen zur Leitung der 
Produktion, die Entfaltung der schöpferischen Initiative 
der Arbeiter und Angestellten bei der Mobilisierung der 
inneren Produktionsreserven und die Auswertung dieser 
Initiative, die Vervollkommnung der Arbeitsmethoden 
sowie der Einsparung von materiellen Werten und die 
qualitätsmäßige Verbesserung der Produktion.
Gerade die aktive Teilnahme der Gewerkschaften an der 
Entwicklung der Volkswirtschaft sowie die Heranzie
hung breiter Massen zur Leitung der Produktion helfen 
den Bürokratismus im Wirtschaftsapparat beseitigen und 
geben die Möglichkeit einer wirksamen Massenkon
trolle über die Tätigkeit aller Teile des Betriebes."

Somit ist der Betriebskollektivvertrag in unserem Ar
beitsrecht ein bedeutendes Mittel zur Wahrnehmung des 
Mitbestimmungsrechtes uqd der Verantwortung der Ar
beiter, Angestellten, Techniker und Ingenieure dn allen Fra
gen der Produktion und Leitung ihres Betriebes sowie der 
unmittelbaren Mitgestaltung ihrer Arbeits- und Lebensbe
dingungen. Dieses wichtige Merkmal des Betriebskollektiv
vertrags in unserem neuen fortschrittlichen Arbeitsrecht be
sitzt eine große Bedeutung im Hinblick auf den Kampf 
der Arbeiter in Wesdeutschland gegen das reaktionäre Be
triebsverfassungsgesetz. Dieses Beriebsverfassungsgesetz 
bedeutet die völlige Ausschaltung jeglichen Mitbestim
mungsrechts der Arbeiter und Angestellten im Betrieb und 
ist ein furchtbares Mittel mit Hilfe der verschärften Aus

beutung die Profite der Monopolisten und Kriegstreiber 
zu erhöhen.

Uber den Inhalt des Betriebskollektivvertrags
Unser neuer Kollektivvertrag umfaßt Abschnitte, die sich 
mit folgenden Punkten befassen:
Erfüllung des Betriebsplanes in allen seinen Teilen, 
Weiterentwicklung und Festigung des Leistungsprinzips in 
der Entlohnung;
Heranbildung von fachlichem Nachwuchs und Qualifizierung 
der Arbeiter «und Angestellten, Förderung der schaffenden 
Intelligenz;
Verbesserung des Arbeitsschutzes, der sozialen und kultu
rellen Betreuung der Belegschaft.

In die Kollektivverträge werden Verpflichtungen der 
Betriebsleitung und der Betriebsgewerkschaftsleitung zur 
weiteren Entfaltung und Verbesserung des patriotischen 
Wettbewerbs, zur Verbesserung der Arbeitsorganisation und 
der Produktionstechnik, zur allgemeinen, organisierten Ein
führung neuer, vor allem sowjetischer Arbeitsmethoden zur 
Verbesserung der Qualität und sparsamsten Verwendung 
von Geldmitteln und Materialien und zur weiteren Mecha
nisierung von Arbeitsgängen, die mit einem großen Auf
wand von Arbeitskraft verbunden sind, aufgenommen.

Im Kollektivvertrag sind die Verpflichtungen der Werk
leitung zur Ausarbeitung und Anwendung fortschrittlicher 
technischer Normen für die bessere Ausnutzung der Pro
duktionskapazität der Maschinen und Aggregate, der 
Brennstoffe, Materialien und Rohstoffe sowie des Arbeits
aufwands enthalten. Diese neuen, fortschrittlichen Normen 
ergeben sich aus der Auswertung der Vorschläge und An
regungen, die die Arbeiter, Angestellten, Techniker und 
Ingenieure bei den Erfahrungsaustauschen und den von den 
Gewerkschaften organisierten Produktionsberatungen ma
chen. Die Verpflichtungen der Betriebsgewerkschaftslei
tung, regelmäßige Produktionsberatungen durchzuführen, 
die die aktivste Form der Mitbestimmung unmittelbar in 
der Produktion darstellen, die Verpflichtung der Betriebs
leitung, die dort im Protokoll festgelegten Maßnahmen ge
wissenhaft zu prüfen und durchzuführen, müssen Bestand
teile jedes Betriebskollektivvertrags sein.

In dem Abschnitt, der sich mit der Heranbildung junger 
Kader und mit der Erhöhung der Qualifikation der Arbei
terinnen und Arbeiter befaßt, muß den Verpflichtungen und 
Maßnahmen zur Hilfe und Unterstützung der werktätigen 
Frau bei ihrer Qualifizierung breiter Raum eingeräumt 
werden.

Die in der Verfassung durch unsere demokratische Ge
setzgebung festgelegte Gleichberechtigung der Frau in der 
Produktion wird nur erreicht, wenn alle Möglichkeiten 
ausgeschöpft werden, die die Frau befähigen, qualifizierte 
Arbeit in den oberen Lohngruppen und als Ingenieur und 
Techniker, als Meister und Betriebsleiter auszuführen.

Völlig neu ist in diesem Jahre der Abschnitt über die 
weitere Förderung der Intelligenz. Die Arbeiterklasse 
braucht das feste Bündnis mit der Intelligenz, um 
die großen Aufgaben, die sie sich im Fünfjahrplan gestellt 
hat, erfolgreich lösen zu können. Sektierertum und Takt
losigkeit gegenüber den Angehörigen der Intelligenz, die 
vom Zentralkomitee unserer Partei auf das schärfste verur
teilt worden sind, sind gegen die Interessen der Arbeiter
klasse gerichtet, weil sie die Angehörigen der Intelligenz, 
die in ihrer überwiegenden Mehrzahl ehrlich bemüht sind, 
abhalten, ihre Fähigkeiten für unseren friedlichen Aufbau 
einzusetzen. Das schließt nicht aus, daß wir bei der Festi
gung unserer kameradschaftlichen Beziehungen mit der In
telligenz größte Wachsamkeit üben gegen solche Verbrecher 
wie Möbis aus dem Sekura-Werk Berlin, der Mitglied der 
Burianek-Bande war und im Dienste des amerikanischen Ge
heimdienstes seine verbrecherische Tätigkeit durchführte.

Einen sehr wichtigen Teil nehmen die Bestimmungen des 
Betriebskollektivvertrags ein, die sich mit den Verpflich-
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